
 zter Stück.IOS

(Welche Contraete zu den wucherlichen gehSren; nebst einigen Beyspielen Non verdecktem Wucher.)

 nicht blos diejenigen Contraete, wodurch der Darlecher sich höhere Zinsen, als die gesetzmaß.'.en
 erlaubten, geradezu ausbedtugt, sondern überhaupt alle und jede Verträge als wucherlich besir »ft
werden, wodurch irgend einer Unserer Unterthanen, er sey Christ oder Jude, sich für die Benutzung
des credttirten Geldes vom Schuldner, unter welchem Namen oder Schein es auch seyn möge, mehr
vergüten läßt, als diese Unsere gnädigste Verordnung gestattet, als zum Beyspiel: wenn zn Ver
heimlichung der höheren Zinsen ein größeres Darlehn a!S das wirklich gegebene verschrieben, oder
wenn Waare statt baaren Gelde- gegeben und in einem übermäßigen Preise angeschlagen, oder auch
dergleichen in einem geringern Preise von dem Schuldner auf Wiederkauf zudem Ende verkauft wird,
damit diesir in der Folge sie weit höher wieder annehme; ferner, wenn auf die Veisaumung der
Zahlungsfrist eine Strafe gesetzt wird; wenn Dienstleistungen, welche den erlaubt;» Zins an Wuth
übersteigen, ausbedungen werden; desgleichen, wenn der Werth der Geldsorteu, worin da- Dar
lehn bestehet, geringer angegeben wird, als solcher wirklich gerechnet worden ist; ferner, wenn der
Gläubiger sich ausbedingt, start der geliehenen Summe, Waaren nach einem geringeren Anschlüße
fordern zu können, oder wen» derselbe einDoucrur oder Mackelgeld nimmt, sich von seinem Schuld«
 ner, falls dieser ein Handwerker ist, Arbeit in niedrigen Preisen, statt der Zinsen, machen läßt;
 die zu bezahlenden Zinsen sogleich vom Capital abziehet; oder wenn er dem Schuldner statt dersel
 ben Früchte, Vieh, Wolle, Flachs, Tarn, Lebensmittel, Waaren und dergleichen in geringem
Preise abpreßt; so wie endlich, wenn rückständige Zinsen zum Capital geschlagen und daovn wie

der Zinsen bezahlt werden.
§. 2 .

(Darleihen an Minderjährige.)

Insbesondere aber soll au Minderjährige, weil diese am häufigsten dem Wucher ausgesetzt sind, we
der von Christen noch Juden, bey Verlust de- Aulehns, etwas creditirt werden, außer wenn eS
mit Bewilligung der Aeltern und Vormünder geschiehet, und die Auszahlung des Darlehns in deren

Gegenwart oder mit Vorwissen de- vormundschaftlichen Gerichts bewirkt wird.

§. 3 -

(Bestimmung des Zinsfußes; a) bey gerichtlichen Verschreibungen.)

Was sodann die Bestimmung des Zinsfußes überhaupt befrist : So soll künftig bey gerichtlichen
 Verschreibungen auf unbewegliche Güther jährlich nicht mehr als 8ünf vom Hundert bey Christen
 sowohl als Juden zu nehmen und sich versprechen zu lassen, erlaubt seyn. Dahingegen bleibt zwar den
Juden in Gemasheit des 22ten §. der Juden »Ordnung, unbenommen, von Darlehnen, die keine
zwanzig Reichschaler au-machen, acht procenr z« nehmen; außer diesem einzigen Falle aber sollen

§- 4-
b) bey Privat - Verschreibungen, und wie es, wenn keine Zinsen stipulirt sind .' gehalten werden soll.

bey Privat-Verschreibungen, eS mögen solche über Anlehen zwischen Christen unter sich, oder zwi
schen diesen und Juden, oder auch unter den letzteren allein geschehe», keine höhere Zinsen a!S
Sechs vom Hundert gestattet seyn ; auf diese soll jedoch nicht ander-, al- wenn sie in den Vrrlchret-

 dungen ausdrücklich versprochen worden sind, Rücksicht genommen werden. Wenn aber keine ge
 wisse ^Zinsen in der Verschreibung ausgedrückt oder bestimmt sind, oder wenn es auf die Zinse» deö
VerzugS bey andern Händeln und Contracren avkommt; So ist es lediglich nach der Verortmug
der Reichsgesetze zu halten, und nur darauf von Unseren Ober- und Untergerichten in ihren Urtheils-

sprächen zu erkennen.
§. 5 .


